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„Der Mensch ist nicht nur ein auf Selbsterhaltung bedachtes Lebewesen. 
Ihm ist auch ein feines Gefühl der Selbstachtung eingegeben, dessen Verlet-
zung ihn nicht weniger trifft als ein Schaden an Körper oder Vermögen. In 
dem Wort Mensch selbst scheint sogar eine gewisse Würde zum Ausdruck zu 
kommen, so dass das äusserste und wirksamste Argument zur Zurückwei-
sung einer dreisten Verhöhnung der Hinweis ist: Immerhin bin ich kein 
Hund, sondern ein Mensch gleich dir. Also steht allen die menschliche Natur 
in gleicher Weise zu, und niemand möchte gern jemandem zugesellt werden 
oder kann jemandem zugesellt werden, der ihn nicht zumindest ebenfalls als 
Menschen betrachtet, der an der gleichen Natur teilhat. Deswegen steht fol-
gende Regel an zweiter Stelle unter den Pflichten aller gegen alle: Dass jeder 
jeden anderen Menschen als jemanden, der ihm von Natur aus gleich ist und 
in gleicher Weise Mensch ist, ansieht und behandelt.“

	 Samuel Pufendorf





Vorwort

Diese Arbeit wurde im Herbstsemester 2019 von der Rechtswissenschaft-
lichen Fakultät der Universität Zürich als Dissertation angenommen. Litera-
tur und Rechtsprechung konnten bis einschliesslich September 2019 berück-
sichtigt werden.

Das Doktorat war eine Reise zu wissenschaftlicher Erkenntnis. Es war 
aber auch eine Reise zu sich selbst. Eine derartige Erfahrung findet nicht im 
universitären Elfenbeinturm statt, sondern im Verbund mit anderen Menschen. 
Viele Personen haben direkt oder indirekt einen grossen Beitrag am Gelingen 
dieses Werkes geleistet.

Innigster Dank gebührt an erster Stelle meinem Doktorvater Herrn 
Professor Dr. Frank Meyer. Er hat meinen wissenschaftlichen Horizont 
massgebend geprägt und erweitert. Seine Betreuung und seine stets 
gehaltvollen und fordernden Gedanken haben nicht nur diese Arbeit befördert; 
auch konnte ich durch das schaffensfreudige Umfeld an seinem Lehrstuhl 
meine wissenschaftliche Arbeitsweise entwickeln und verfeinern. 

Mein Dank gilt auch Herrn Professor Dr. Tilmann Altwicker, der durch 
seine beeindruckende Forschungsarbeit meinen juristischen Werdegang im 
wörtlichen Sinne mitgeprägt hat. Ich danke ihm insbesondere für sein 
profundes Zweitgutachten. Seinem äusserst rasch erstellten Gutachten 
verdanke ich nicht nur die Beschleunigung des Promotionsverfahrens, 
sondern auch jene Gedanken, die noch heute nachhallen und zu weiterer 
wissenschaftlicher Reflexion anregen.

Besonderer Dank gebührt zudem Herrn Professor Dr. Andreas Thier für 
seine wertvollen analytischen Beobachtungen am Doktorandenkolloquium zu 
den Grundlagen des Rechts, an welchem ein befruchtender Dialog stattfand.

Grosse Anerkennung gebührt MLaw Laurence Steinemann, die mich auf 
intellektueller Ebene inspirierte, forderte und hinterfragte. Mit kritischem 
und zugleich wohlwollendem Blick begleitete sie diese Dissertation vom 
ersten Tag an. Ohne sie wäre diese Arbeit kaum in dieser Form zustande 
gekommen. Verdienstvoll sind insbesondere ihre fachliche Unterstützung, ihr 
kritischer Geist, aber auch der geistig-emotionale Rückhalt, den sie mir 
spendete, um diese Dissertation fertigzustellen. Ihr ist dieses Buch von 
Herzen gewidmet.
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Weiter möchte ich in tiefer Verbundenheit Max Wild danken, der das 
gesamte Manuskript klaglos, kritisch und innert kürzester Frist gegengelesen 
hat. Anna Brassel danke ich für das Lektorieren der Dissertation.

Grosses Verdienst an vorliegender Dissertation hat auch MLaw Sandra van 
der Stroom, mit der mich viele Jahre des wissenschaftlichen Denkens, 
Diskutierens und Schreibens verbinden. Ohne die intensiven Gespräche, die 
die eigenen Grundannahmen, Hypothesen und Ergebnisse auch immer wieder 
herausgefordert haben, wäre ich nicht in der gleichen Art und Weise 
angehalten gewesen, tiefschürfend zu bleiben und den methodischen Ansatz 
zu verfeinern.

Auch haben Prof. Dr. Anna Coninx, Prof. Dr. Matthias Mahlmann, Dr. 
Lukas Staffler, MLaw Dimitrios Tsilikis, BLaw Paula Brändli, mag.iur. Marta 
Stelzer-Więckowska, MLaw Jeffrey Brosi, mag.iur. Larissa Neumayer, 
Sebastian Ronc und Remo Hämmerle durch juristische wie auch nichtjuris
tische Gespräche, ihre Unterstützung, ihre Forschung, durch Ideenaustausch 
und Diskussionen Teil am Gelingen des vorliegenden Werkes. Vielen Dank!

Von Herzen dankbar bin ich auch meinen Eltern, die mir meine Ausbildung 
ermöglicht und mir den Weg zum Schreiben dieses Buches geebnet haben.

Zürich, im Januar 2020� Pascal Ronc
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1. Teil

Einleitung

A. Menschenwürde als Rechtsbegriff

Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (AEMR)1, von den Verein-
ten Nationen am 10.  Dezember 1948 verabschiedet, beginnt in Art. 1 mit 
dem Satz: „Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten gebo-
ren.“2 In pathetischer Sprache wird in der Präambel proklamiert, dass die 
Anerkennung der allen Mitgliedern der menschlichen Familie inhärenten 
Würde und ihrer gleichen und unveräusserlichen Rechte die Grundlage der 
Freiheit, der Gerechtigkeit und des Friedens in der Welt bildet. In diesem 
Sinne verkünden die Völker der Vereinten Nationen „ihren Glauben an die 
grundlegenden Menschenrechte, an die Würde und an den Wert der mensch-
lichen Person“.3 

1  Die AEMR gilt als Grundlage des internationalen Rechts in Belangen der Men-
schenrechte. Als Resolution der Generalversammlung der VN entfaltet sie keine 
rechtliche Bindungswirkung, wenngleich sie durch nationale und internationale Ge-
richte zur Auslegung herangezogen wird; s. hierzu: Brownlie, Principles of Public 
International Law, S. 559 ff.; Kälin/Künzli, Universeller Menschenrechtsschutz, S. 15; 
vgl. Esser, in: Erb et al., StPO-Grosskommentar, EMRK, Einführung Rn. 13 m. w. N. 
Die Menschenwürde taucht zuvor bereits in der Präambel der Charta der VN vom 
26. Juni 1945 auf: „Wir, die Völker der Vereinten Nationen – fest entschlossen, künf-
tige Geschlechter vor der Geissel des Krieges zu bewahren, die zweimal zu unseren 
Lebzeiten unsagbares Leid über die Menschheit gebracht hat, unseren Glauben an 
Würde und Wert der menschlichen Persönlichkeit (…)“. Nach Art. 1 Ziff. 3 setzen 
sich die VN unter anderem die Förderung der Menschenrechte zum Ziel, was in 
Art. 55 lit. c zu einer Rechtspflicht verdichtet wird. Der Trend, den Menschen als 
Rechtssubjekt in den internationalen Beziehungen anzusprechen, wird seit der Charta 
der VN immer deutlicher: vgl. Ermacora, Menschenrechte in der sich wandelnden 
Welt, S. 532; eingehend Peters, Jenseits der Menschenrechte: die Rechtsstellung des 
Individuums im Völkerrecht, Tübingen 2014.

2  Im englischen Originaltext: „All human beings are born free and equal in dignity 
and rights“. Zuvor appellierte bereits die UNO-Charta auf internationaler Ebene „an 
Würde und Wert der menschlichen Persönlichkeit“ (Charta der Vereinten Nationen 
vom 26. Juni 1945, SR 0.120) (Hervorhebung durch Autor). 

3  „Whereas the peoples of the United Nations have in the Charter reaffirmed their 
faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person“.
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Seit 1949 steht die Menschenwürde auch in den Genfer Konventionen, in 
welchen sie, als Reaktion auf den zweiten Weltkrieg, als Schutzkonzept 
gegen inhumane Verhaltensweisen wie Instrumentalisierung, Degradation, 
Mord und Ausbeutung statuiert wurde.4 Auch die internationalen Pakte über 
bürgerliche und politische Rechte (IPbpR5) sowie über wirtschaftliche, sozi-
ale und kulturelle Rechte (IPwskR6) der Vereinten Nationen vom 19. Dezem-
ber 1966 halten in ihren Präambeln fest, dass „sich diese [Menschenrechte] 
aus der dem Menschen innewohnenden Würde herleiten“. 

Aufgrund der Entrechtung von Minderheiten (wie beispielsweise Homose-
xuelle oder Menschen mit Behinderungen), des Holocaust und anderer Miss-
achtungen von (elementaren) Menschenrechten hat sich die Weltgemeinschaft 
im Nachgang zu diesen durch faschistische und totalitäre Regime begange-
nen systematischen Gräueltaten, die im „Trümmerfeld“ des Zweiten Welt-
krieges endeten,7 entschlossen, eine derartige Missachtung des menschlichen 
Individuums und die Versagung gewisser fundamentaler Rechte nie wieder 
zuzulassen.8 In dieser Absicht wurde der juridische Menschenwürdebegriff 
als „Gegenkonzept“ zu dieser beispiellosen Enthumanisierung und Entrech-
tung in Position gebracht.9 Die Menschenwürde fand Eingang in zahlreiche 
weitere internationale Menschenrechtstexte10 und nationale Verfassungs
dokumente.11 Seither spielt die Menschenwürde eine wichtige Rolle inner-
halb des Menschenrechtsdiskurses.12 Die Beziehung zwischen der „Men-

4  Laternser, Der Gehalt von Art. 7 BV: zur Begründung der bundesgerichtlichen 
Menschenwürdekonkretisierung, S. 7 m. w. N.; vgl. Baldus, Kämpfe um die Men-
schenwürde, S. 60.

5  Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte vom 16.  Dezember 
1966 (SR 0.103.2).

6  Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte vom 
16. Dezember 1966 (SR 0.103.1).

7  Ermacora, Menschenrechte in der sich wandelnden Welt, S. 445.
8  Vgl. Kälin/Künzli, Universeller Menschenrechtsschutz, S. 14 ff. m. w. N. Dabei 

wurde auch bewusst die Vagheit des Konzeptes Menschenwürde in Kauf genommen; 
vgl. das Zitat von Malik, in: Krenberger, Anthropologie der Menschenrechte, S. 196 
Fn. 291: „It would be better to run risk of being vague than of being too particular, 
and considering the reaction of mankind to the barbarous activities of the Nazis (…)“.

9  Vgl. Teitgen, Introduction to the ECHR, S. 3 (4); von Bernstorff, EJIL 2008, 
S. 903 (907).

10  2. Teil B. II. 1. a).
11  2. Teil B. II. 3.
12  S. Tomuschat, Human Rights, Between Idealism and Realism, S. 3: „Human 

dignity constitutes the intellectual center of the entire culture of human rights“; zum 
Ganzen: Kretzmer/Klein (Hrsg.), The Concept of Human Dignity in Human Rights 
Discourse, Den Haag 2002; vgl. Ritter, Art. 4 EMRK und das Verbot des Menschen-
handels, S. 40. Werte der europäischen Union, Art. 2 EUV: „Die Werte, auf die sich 
die Union gründet, sind die Achtung der Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, 
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schenwürde“ und den einzelnen „Menschenrechten“ wurde indes zunehmend 
komplex.13 Je nach Regelungskontext ist der menschlichen Würde eine spe-
zifische Funktionalität zu eigen, beispielsweise als Begründung der Men-
schenrechte,14 als eigenständiges Recht,15 als Zusammenfassung verschiede-
ner Grundrechte16 oder als interpretationsleitender Topos bei der konkreten 
Auslegung von Menschenrechten.17

Der Begriff der Menschenwürde ist kein originär juristischer Begriff, son-
dern entstammt vielmehr den Disziplinen der Philosophie, der Ethik und der 
Theologie, die jeweils ein über zwei Jahrtausende altes Begriffsverständnis 
entwickelt haben.18 Als Begriff dieser verschiedenen Disziplinen ist er ent-
sprechend vielschichtig und traditionsreich. Hingegen ist die Geschichte der 
menschlichen Würde als Begrifflichkeit des Rechts eine relativ kurze. 

Nachfolgend wird es primär um den Rechtsbegriff der menschlichen 
Würde gehen, wenngleich sich nicht negieren lässt, dass sich der Rechtsbe-
griff vom moralisch-ethischen Begriff der Würde nicht messerscharf abgren-
zen lässt – mithin muss bzw. soll sich die Menschenwürde als Rechtsbegriff, 
als genuin wertaufgeladener Begriff, auch nicht von moralisch-ethischen 
Einflüssen distanzieren; vielmehr gilt es, solche Einflüsse offenzulegen und 
nachvollziehbar zu machen, zumal gewisse Wertvorstellungen den recht
lichen Würdebegriff transzendieren.

B. Problemaufriss und Fragestellung

Die Menschenwürde wurde weder als eigener Artikel noch in der Präam-
bel der Europäischen Menschenrechtskonvention (nachfolgend: EMRK oder 
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